
Ehrungsordnung des Niedersächsischen 
Tennisverbandes e.V. 

 
(beschlossen in der Präsidiumssitzung am 12.11.1999) 

 
 
§ 1 – Allgemeines 
 
Alle Ehrungen erfolgen auf Mehrheitsbeschluss der jeweils zuständigen 
Organe.  
 
 
 
Organ 
 

 
Ehrung 

Kreisvorstand Bronzene Ehrennadel mit Urkunde 
Bezirksvorstand Silberne Ehrennadel mit Urkunde 
Präsidium  
des Verbandes 

Silber-vergoldete Ehrennadel mit Urkunde 

Präsidium  
des Verbandes 

Goldene Ehrennadel mit Urkunde 

Präsidium  
des Verbandes 

Goldene Ehrennadel mit Brillanten 
und Urkunde 

Mitgliederversammlung 
des Verbandes bzw. der Bezirke 

Ehrenmitglied 

Mitgliederversammlung 
des Verbandes 

Ehrenpräsident 

 
 
Die Verleihung von bronzenen und silbernen Ehrennadeln mit Urkunden wird 
auf den Hauptversammlungen der jeweiligen Bezirks- und Kreisverbände, in 
begründeten Fällen aber auch vor Ort vom Präsidenten, Bezirks- bzw. 
Kreisvorsitzenden oder deren Vertreter vorgenommen.  
 
Alle übrigen Ehrungen werden in der Mitgliederversammlung des Verbandes 
bzw. der Bezirks- und Kreisverbände durch den Präsidenten bzw. den Bezirks- 
und Kreisvorsitzenden oder deren Vertreter vorgenommen. 
 
Die unter den Verleihungsgrundsätzen sowie den Antragsverfahren 
angegebenen Fristen können in Sonderfällen bei überragenden Verdiensten auf 
einstimmigen Beschluss des Präsidiums bzw. Vorstandes unterschritten 
werden. 

 
§ 2 – Verleihungsgrundsätze 
 
1. Die „Bronzene Ehrennadel mit Urkunde“ kann verliehen werden an:  
• ehrenamtliche, verdiente Mitarbeiter in den Vereinen bzw. Organen und 

Ausschüssen des Verbandes bzw. der Bezirks- und Kreisverbände, wenn 
sie im Verein mindestens 12 Jahre in verantwortlicher Position tätig waren,  

• Einzelsportler des Kreises für hervorragende Leistungen, 
• Persönlichkeiten, die sich durch die Förderung des Tennissports im  Gebiet 

des Kreises  besondere Verdienste erworben haben. 
 
2. Die „Silberne Ehrennadel mit Urkunde“ kann verliehen werden an: 
• ehrenamtliche, verdiente Mitarbeiter in den Vereinen bzw. Organen und 

Ausschüssen des Verbandes bzw. der Bezirks- und Kreisverbände, wenn 
sie im Verein mindestens 20 Jahre als Vorsitzender, Sport-, Jugend- oder 
Kassenwart bzw. im Verband mindestens 10 Jahre tätig waren,  

• Einzelsportler des Bezirkes für hervorragende Leistungen auf Landesebene, 
• Persönlichkeiten, die durch die Förderung des Tennissports im Gebiet des 

Bezirks besondere Verdienste erworben haben. 
 
3. Die „Silber-vergoldete Ehrennadel mit Urkunde“ kann verliehen 
 werden an: 
• ehrenamtliche, verdiente Mitarbeiter in den Organen und Ausschüssen des 

Verbandes bzw. der Bezirks- und Kreisverbände, wenn sie dort mindestens 
15 Jahre tätig waren,  

• Einzelsportler für hervorragende Leistungen auf nationaler Ebene, 
• Persönlichkeiten, die sich durch die Förderung des Tennissports in 

Niedersachsen besondere Verdienste erworben haben. 
 
4. Die „Goldene Ehrennadel mit Urkunde“ kann verliehen werden an: 
• ehrenamtliche, verdiente Mitarbeiter in den Organen und Ausschüssen des 

Verbandes,  wenn sie dort mindestens 20 Jahre tätig waren,  
• Einzelsportler für hervorragende Leistungen auf internationaler Ebene. 
 
5. Die „Goldene Ehrennadel mit Brillanten und Urkunde“ kann durch 
 Präsidiumsbeschluss verliehen werden an: 
• ehrenamtliche, verdiente Mitarbeiter für außergewöhnliche Leistungen im 

Niedersächsischen Tennisverband oder im Deutschen Tennisbund.  
 
6. Zum „Ehrenmitglied“ können gemäß § 6 der Satzung des Verbandes 
 bzw. gemäß § 4 der Satzung der NTV-Bezirke und Kreise 



• verdiente Mitarbeiter des Verbandes mit mehr als 20-jähriger Tätigkeit im 
Präsidium/Vorstand oder in Ausschüssen - hiervon mindestens 15 Jahre im 
Präsidium/Vorstand - bzw. für besonders hervorragende Leistungen für 
den Tennissport in Niedersachsen nach ihrem Ausscheiden aus dem 
Ehrenamt gewählt werden. 

 
7. Zum „Ehrenpräsidenten“ können gemäß § 6 der Satzung des Verbandes  
• ehrenamtliche verdiente Mitarbeiter gewählt werden, die mehr als 20 Jahre 

in Verbandsfunktionen, davon zuletzt mindestens 6 Jahre als Präsident, 
tätig waren. 

 
§ 3 – Antragsverfahren 
 
1. Die Anträge sind nur auf dem Formblatt des NTV spätestens acht Wochen 
vor dem vorgesehenen Verleihungstermin mit eingehender Begründung 
einzureichen. 
 
2. Für die Verleihung der „Bronzenen Ehrennadel“ sind die Anträge der Vereine 
an den zuständigen Kreisverbandsvorstand zu richten. 
 
3. Für die Verleihung der „Silbernen Ehrennadel“ sind die Anträge der Vereine 
über den zuständigen Kreisverband an den zuständigen 
Bezirksverbandsvorstand zu richten. 
 
4. Für die Verleihung der „Silber-vergoldeten und „Goldenen Ehrennadel“ sind 
die Anträge über den zuständigen  Bezirksverband an das Verbandspräsidium 
zu richten. 
 
5. Anträge auf Verleihungen können ohne Angabe von Gründen abgelehnt 
werden. 
 
§ 4 – Sonstiges 
 
1. Alle Ehrungen werden durch eine vom Präsidenten/Bezirks- bzw. 
Kreisvorsitzenden – bei Ehrungen der vorgenannten Personen von den 
jeweiligen Stellvertretern - unterschriebenen Urkunde bestätigt. 
 
2. Bei Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte oder bei grobem Verstoß 
gegen das Ansehen des Niedersächsischen Tennisverbandes kann das 
Präsidium des Verbandes jede Auszeichnung widerrufen. Der Beschluss 
hierüber muss einstimmig erfolgen. 
 

 



ANTRAG 
 

(Antragstellung spätestens 8 Wochen vor dem vorgesehenen Verleihungstermin!) 
 

 
______________________________ ______________________________ 
 Antragsteller      Ort, Datum 
 
 
An den 
 
 
über den NTV-Kreis/Bezirk _______________________________________ 
 
 
auf Verleihung der ______________________________________________ 
 
des Niedersächsischen Tennisverbandes e.V. 
 
 
für __________________________________________________________ 
 Name, Vorname des/der zu Ehrenden   Geburtsdatum 
 
 
Anschrift: _____________________________________________________ 
 
 
Verein: _______________________________  Mitglied seit: ____________ 
 
 
Ehrungstermin: ________________________________________________ 
 
 
Anlaß: _______________________________________________________ 
 
Der/Die zu Ehrende bekleidet zur Zeit das Amt 
 
_____________________________________________________________ 
 
Bisherige Auszeichnungen: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 



Ehrenamtliche Tätigkeiten im Verein, Kreis- bzw. Bezirksverband, Verband: 
 
 
___________________________   von ____________   bis ____________ 
 
___________________________   von ____________   bis ____________ 
 
___________________________   von ____________   bis ____________ 
 
___________________________   von ____________   bis ____________ 
 
___________________________   von ____________   bis ____________ 
 
 
Begründung (ggf. Blatt beifügen): 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 (Stempel)  __________________________________________ 
      Datum, Unterschrift Vorsitzende/r 
 
 
 
   Wird vom NTV-Kreis-/Bezirk ausgefüllt: 
 
 
Der Antrag auf Verleihung der ____________________________________ 
 
des Niedersächsischen Tennisverbandes e.V., wird vom  
 
 
______________________________ ______________________________ 
  NTV-Kreis      NTV-Bezirk 
 
befürwortet. 
 
______________________________ ______________________________ 
  Ort, Datum      Ort, Datum 
 
 
______________________________ ______________________________ 
  Stempel/Unterschrift    Stempel/Unterschrift 
 



 


